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7. Gesetz: Besoldungsordnung 1967; Änderung (2L Novelle zur Besoldungsordnung 1967). 

7. 
Gesetz vom 15. Dezember 1981, mit dem die 
Besoldungsordnung 196 7 geändert wird 

(21. Novelle zur Besoldungsordnung 1967) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Die Besoldungsordnung 1967, LGBI. für Wien 
Nr. 18/1967, in der Fassung der Landesgesetze 
LGBL für Wien Nr. 30/1967, 34/1967, 26/1968, 
45/1969, 15/1971, 411972, 10/1972, 6/1973, 
18/1974, 55/1974, 24/1976, 9/1977, 2811977, 
7/1978, 26/l978, 6/1979, 13/1980, 30/1980, 
7 /1981 und 29/1981 wird wie folgt geändert: 

1. § 26 lit. c Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

„(2) Der Kindergärtnerin und dem Ho.rterzieheJ:, 
die in einem Sonderkinderganen oder Sonderhort; 
einer Sonderkindergartengruppe~ Sonderhon
gruppc oder in einer 'Sonderschule verwendet wer
den, gebührt auf die Dauer dieser Verwendung die 
in der Anlage 3 festgesetzte Dienstzulage, i' 

2. Die Anlagen 2 und 3 zur, Besoldungsordnung 
1967 erhalten die Fassung gemäß den Beilagen. 

3. Die Anlage 4 zur Besoldungsordnung 1967 
erhält die Fassung gemäß der Beilage. 

Artikel II 
( 1) Mit Wirksamkeit vom !. Juli 1982 ist die 

besoldungsrechtliche Stellung der in Dienst
klasse III oder IV der Verwendungsgruppe A, mit 
Wirksamkeit vom 30. Juni 1982 die besoldungs
rechtliche Stellung der in Dienstklasse IV der Ver
wendungsgruppe C eingereihten Beamten des 
Dienststandes .entsprechend ihrer fur die Yorrük
kung wirksainen Dienstzeit und unter Beibehaltung 
ih.rer Verwendungsgruppe neu festzusetzen, wobei 
z.uerkannre außerordentliche V orrückungen (§ 10 
Abs. 2 der Besoldungsordnung 1967) im Ausmaß 
von je zwei .Jahren der für die Vorrtickung wirksa
men Dienstzeit zuzurechnen sind. Wurde über 
einen Bea'.mten die Disziplinarstrafe der.Versetzung 
in eine niedrigere Gehaltsstufe (§ 59 Abs. 1 lit. d 
der Dienstordnung 1966) rechtskräftig und ohne 
Aufschub der Vollziehung verhängt1 so ist, soweit 
die Rechtsfolgen der Strafe nicht nachgesehen wur· 
den, für jede Gehaltsstufe, die der Beamte niedriger 
gereiht worden ist, die fur dle Vorrückung wirk
same Dienstzeit um zwei Jahre zu verringern. 
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(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 darf keine 
Verschlechterung der besoldungsrechtlichen Stel
lung des Beamten eintreten. 

Artikel III 

( 1) Die Ruhegenüsse der Beamten der Sche
mata I und II, die vor dem 1. Juli 1981 aus dem 
Dienststand ausgeschieden sind und deren ruhege
nußfähigem Monatsbezug ein Gehalt des Sche
mas 1, ein Gehalt des Schemas II der Dienstklasse I 
bis III oder der Dienstklasse IV, Gehaltsstufen 1 
und 2, bei Beamten der Verwendungsgruppe D 
auch der Gehaltsstufen 3 und 4, zugrunde liegt, 
sind mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1981 gemäß der •/s 
Anlage 5 neu zu bemessen. Gleiches gilt für die, 
Versorgungsgenüsse von HinterbHebenen nach sol-
chen Herunten. Eine Änderung des Hundertsatzes 
des Ruhegenusses tritt durch die Neubemessung 
nicht ein. 

(2) An die Stelle des im ruhegenußfähigen 
Monatsbezug am 30. Juni 1981 enthaltenen Gehal
tes, der in der Spalte ;,alt" der Überleitungstabelle 
(Anlage 5) durch die diesem entsprechende besol
dungsrechcllche Stellung angegeben isi> einer allfä.l
ligen Dienstalterszulage oder einer Zulage gemäß 
Abschnitt VI Z 3 des Landesgesetzes LGBL für 
Wien Nr. 12/1965 sowie einer allfälligen Steige
rungsquote im Ausmaß eines halben oder eines 
ganzen Betrages der nächsten Gehaltssteigerung (in 
der Spalte nalt" der Überleitungstabelle als „ + Yi" 
bzw. „ + 1 ~• bezeichnet) tritt mit Wirksamkeit vom 
!. Juli 1981 der Gehalt, der der in der Spalte „neu" 
der Überleitungstabelle angeführten besoldungs· 
rechtlichen Stellung entspricht. Eine Steigerungs
quote und eine Zulage gemäß Abschnitt VI Z 3 des 
Landesgesetzes LGBI. für Wien Nr. 12/1965 sind 
ab 1. Juli 1981 nicht mehr, eine Dienstalterszulage 
nur dann Bestandteil des ruhegenußfähigen 
Monatsbezuges, wenn sich dies aus der Spalte 
„neun der Gberleitungstabelle ergibt. 

(3) Hinsichtlich der weiteren Berücksichtigung 
anderer, irn ruhegenußfähigen A1onatsbezu~ am 
30. Juni 198 ! enthaltenen Zulagen tritt keine Ande
rung ein. 

(4) Enthält der ruhegenußfahigc Monatsbezug 
am 30. Juni l 981 eine Ergänzungszulage gemäß 
§ 18 der Besoldungsordnung 1967, so ist diese mit 
Wirksamkeit vom 1. Juli 1981 unter sinngemäßer 
Anwendung der Abs. 2 und 3 neu :zu bemessen. 
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